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allem dann, wennS1e als unsinnig empfunden wird. Das genuß einsteigen, diese orge annn INa  $ ohl getrost auf
Ma{iß der Belastung durch Familienausgleichsabgaben wird sıch beruhen lassen. Ist nıcht gerade das das deutliche
davon abhängen, da{ß das Subsidiarıtätsprinzip gegenüber 5Symptom der bestehenden Unordnung, daß diejenigen,
der Famıilie vernünftig angewandt wird, und ZWAAar — die allerehesten Verwendung hätten für eine D
ohl hinsichtlich der Söhe der Zuwendungen alıs auch räumıge Wohnung, einen Kühlschrank oder 1i1ne Haus-
hinsichrtlich der Frage;, iNWIeWweElt diese auch schon Eerst- gehilfin, sıch alles das nıcht eisten können, und Wr

eshalb nicht, weiıl Wr 1LLUTL noch MI1t Marktindividuenund zweıtgeborenen Kıiındern zugutekommen collen. Es
geht darum, die Familien funktionsfähig machen, das rechnen, aber nıcht mehr die Grundlagen denken, 1n
heißt für den Platz gebührend auszuruüsten, den S18 ihrer denen der lebendige Mensch, auch als Marktindiyiduum,
Bedeutung : nach 1mM gesellschaftlichen Gefüge haben Es wurzelt? Kommt ıcht der Lebenswirklichkeit
geht nıcht darum, das famıliire Daseın 1n ıne Eın- vieles näher, WenNnn INn  ; mMIiIt Mackenroth anerkennt:
kommensquelle verwandeln, die die Arbeit des Er- „Familienlastenausgleich der einz1g sinnvolle Lasten-
nährers überflüssıg macht. Wenn diese rTrenzen inne- ausgleich; denn se1in Richtmaß 1St iıne Leistung, ohne die

eın olk un keine Kultur ihre Werte tradierengehalten werden, dann wird doch die Famılie gegenüber
der Gesamtgesellschaft un dem Staat zweıtellos chr können“? Vgl Herder-Korrespondenz ds Jhg., 277
geschwächt, sondern“gestärkt. Wenn in  Z) dagegen ıhre uch die Vertreter der Marktwirtschaft pflegen heute

SCrn das Wort zıtıeren, die Wırtschaft dem Men-Deklassierung und Proletarisierung bestehen ßT oder gar
als Sanz natürlich hinstellt, annn bedroht A  w} auf die schen dienen habe, un sicher fun s1€ das mMI1t ber-
Dauer ıhre FExıistenz oder weniıgstens ihre Gegengewichts- ZCUSUNSG. Wenn dieses Wort aber auch einer objektiven

Wahrheit 1n unserer Gesellschaftsordnung werden unwirkung Sozialısierungsbestrebungen aller Art
Müdßte nıcht gerade die Familie, ein Beispiel deshalb verwirklicht werden soll,; dann mufß in  3 die Vor-
NECNNCN, der natürliche Ort für eine gesunde E1gentums- stellung aufgeben, dafß die Wirtschaft ein
bıldung se1n, die ZUr Erhaltung elner freiheitlichen Gesell- Gebilde, und Wr das höchste VO  = allen se1l und daß das
schaft wichtig 1st? Zudem 1St folgendes eachten: Wort Gerechtigkeit deshalb LUr einen einzigen Sınn habe,
Wenn sıch der Familienlastenausgleich einmal eingespielt namlıch den Sınn VO  3 Marktgerechtigkeit, das heißt
hat, werden diese Ausgleichszahlungen die Leistungs- VO  e Tauschgerechtigkeit. 1e Beziehungen zwischen den

Individuen siınd den Beziehungen zwiıschen den e1N-reude bei den Vaäatern und üttern mehrerer Kinder Zanz
vew1ß nıcht weniger steıgern, als S$1e manchen Betroftenen zelnen Menschen und 1d€f Gemeinschaft untergeordnet un
rger bereiten; denn jene werden endlich das Gefühl VO  - deren gesunder Gestaltung, das heißt VO  =' der Ver-

wirklichung der soz1alen Gerechtigkeit, auf die Dauerhaben, daß die Gesellschaft und der Staat die Leistung
und Bedeutung der elterlichen Erziehungsfunktion wieder abhängig. Und innerhal) dieser Gestaltungsordnung 1St
würdigen. die VO  e} Beckendorft un FElmerich AUuS- die Famıilıe eines der wichtigsten Gebilde. Mıt dieser
gesprochenen Befürchtungen eine weıtere und bald Behauptung begeben WI1r uns urchaus nıcht auf den
vollständige Nivellierung der Einkommen, be] gleich- Boden ıner weltfremden oder zeitfremden Moral, SOI1-

mäßigen Kinderbeihilfen Sanz allgemein, bei schichten- dern wiederholen ILUrT, WAS die NEUC Famıiliensoziologie
spezifischen Ausgleich innerhalb der einzelnen chichten, inzwischen ZU Gemeingut aller Wıssenden gemacht hat

1STt der Zeıt, da{flß dieses Wiıssen von den Berufenenerscheint deshalb als eın Schreckgespenst. Man vergißt
dabei, daß \di€ Familien Ja ımmer öheren ZWangS- ZU Gegenstand ihrer Verantwortung gemacht wird, dıe
läufigen Ausgaben genötigt sind. sıch alıs politische Verantwortung nicht wirtschaft-

lıche Detauils, sondern VOTLr allem die Urgründe un):Die VO  e} Elmerich aufgestellte These, da{fßß der Ausgleich
der Famılienlasten die Familien ın das allgemeine Gefälle Vorbedingungen des Gemeinwohls kümmern hat

einer materialistischen Lebensauffassung und Z ‚-

sinnıgen Konsumstei1gerungen hereinziehen würde, 1St MIt
einer unverblümten Oftenheit ohl on noch aum Das Urtéil des Bundesverfassungsgerichts
ausgesprochen worden, und die Eltern mehrerer Kınder ber die völkerrechtliche un SEaAafSs-
werden S1E vaelleicht als Verhöhnung empfinden oder sich
doch wen1ıgstens mıiıt Recht darüber wundern, daß die rechtliche Geltung des Reichskonkordats_
Wiırtschaft, die sich Reklame und Anreizung ZzZu Kon- IDER Bundesverfassungsgericht hat März 1957 das
SUL gar nıcht un kann, plötzlich die Rolle einer Urteil über den Verfassungsrechtsstreit 7zwıschen der Bun-
üterıin der sittlichen Lebenswerte spielt. Tatsächlich desregierung un em: Land Nıedersachsen über die Frage,
1St Ja das, W as Elmerich SagtT, unausgesprochen auch ob das Land Nıedersachsen durch Erlafß der SS Z D D
1n der kühlen Bemerkung Beckendorfis über das reiche und bis 15 des Gesetzes über das öffentliche Schulwesen
seelische Einkommen der Famılien und die Tatsache, da{ß 1n Niedersachsen das Konkordat 7zwiıischen dem
die Wirtschaft Bedürfnisse Ur dann berücksichtigen könne, Heıligen Stuhl und dem Deutschen Reich VO Julı
wenn sıe bezahlt werden, mitenthalten. Denn WAaS Sagt 1933 verstoßen und dadurch ein Recht des Bundes autf
Beckendorff anders, als daß Aas Bedürfnis des Kinder- Respektierung der für ıh verbindlichen internationalen
losen nach einem Luxusauto wirtschaftlich ebenso belang- Verträge durch die Länder verletzt habe, verkündet und
voll 1St W16e das des Famıiılienvaters nach einer Wohnung. mMi1t einer ausführlichen, 88 Schreibmaschinenseiten umfas-
Nun wird dıe Berücksichtigung der Bedarfstendenzen senden Urteilsbegründung veröftentlicht (2 BvyG
einer Familie selbstverständlich die allgemeıine Konsum- Die Bundesregierung hatte die Entscheidung des Bundes-
richtung verändern. Daß S1e sS1e \3b81' 1ın der VO  3 Elmerich verfassungsgerichtes März 1955 angerufen, die
efürchteten Rıchtung verändern wiırd, daß S1Ee nämlıich mündliche Verhandlung hatte VO bıs Junı 1956/’statt-
dazu führen wird, daß 1U  - auch die Famıilien MIt gefunden. Das Gericht hatte also für seine Beratungen und

die Abfassung der Urteilsbegründung mehr als neuneıln-mehreren Kindern 1ın das Wettrennen den Lebens—
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halb Monate ZUT Verfügung. Dıiıese relativ sehr lange Zeit Die Regierung des Landes Hessen un der Senat der
WAar nıcht NUur durch die Bedeutung des Prozefßgegenstan- Freıien Hansestadt Bremen sınd dem Verfahren auf seıten
des bedingt, sondern ohl auch dadurch, daß den des Landes Niıedersachsen beigetreten und haben dabe;
Richtern selber tiefgehende Meinungsverschiedenheiten tolgendes gyeltend gyemacht: Das Reichskonkordat se1 nıcht
über yrundsätzlıche Fragen, die durch den Prozeß ANSC- gültıg zustande gekommen, da das Ermächtigungsgesetz,
rührt wurden, bestanden. Es 1St kein Geheimnis, da{fß diese das die staatsrechtliche Voraussetzung tür seinen Abschluß
Meinungsverschiedenheiten bıs AT Schlufß nıcht alle gyebildet habe, nıcht gültıg sel. Es se1l auch nıcht rechtswirk-
haben beseitigt werden können. In solchen Fällen entsche1i- Sı iın deutsches Recht transtormiert worden. Jedentfalls
det die Mehrheit des Rıchtergremiums; die Unterschrift aber habe den Zusammenbruch der natiıonalsozialisti-

schen Gewaltherrschaft nıcht überdauert un se1 auch vonaller beteiligten Rıchter das Urteil besagt also NuUurT,
dafß das Urteil rechtmäßig und ordnungsgemäß zustande den Besatzungsmächten suspendiert worden. Überdies
gekommen iSt. Eın solcher Vorgang 1St nıchts Ungewöhn- stehe 1M Wıderspruch U Grundgesetz. Wenn aber
lıches. In anderen Ländern, D 1ın den Vereinigten Staa- weitergelten sollte, seı1en die Länder Vertragspartner g-
vEMn; esteht bei den Obersten Gerichten o  a der GE- worden. Keıinestalls könne der Bund die Länder ZUuUr Be-
brauch, da{fß die 1n der Mınoriıtät verbliebenen Rıchter ıhr achtung der Konkordatsbestimmungen anhalten (UBegr
abweıichendes Votum und die Gründe ıhrer Abweichung O
Ööftentlich bekanntgeben. Eınige VO  5 Hessen und Bremen hılfsweise gestellte An-

trage können WIr hier übergehen, da s1e VO Gericht nıcht
Der Gegenstand des Prozesses zugelassen worden sınd, ebenso W1€e prozefßrechtliche Fın-

Es 1St bei der Betrachtung des Urteils und seiner egrün- wände der Antragsgegner die Zulässigkeit des Ver-
dung beachten; da{fß sıch einen verfassungsrecht- fahrens, die ebenfalls VO Gericht abgelehnt wurden.

Mıt den oben erwähnten Argumenten der Prozeßparteienlichen Streıit handelt, also die innerstaatliche Wirkung
eiınes völkerrechtlichen Vertrages. „Gegenstand dieses 1St der Umtang der Fragen, mIiıt denen das Gericht sıch
Verfassungsrechtsstreites ISt die Frage, ob das Land Nıeder- beschäftigen und über die entscheiden hatte, —_

gefähr bezeichnet.sachsen durch den Erlaß se1nes Schulgesetzes 1ne Pflicht
verletzt hat, die den Bund bındenden internatiıonalen
Verträge beachten“ (Urteilsbegründung 1im Das Reichskonkordat SE Qültıg zustande gekommen, und
folgenden abgekürzt egr Da 1aber die Gültigkeit un seine Bestimmungen sınd deutsches Recht geworden
Fortgeltung des internatiıonalen Vertrages, den sich Das Gericht hat zunächst das oültıge Zustandekommenhier handelt, nämlich des Reichskonkordates, selber des Reichskonkordates geprüft und entschiıeden, da{fßstrıtten Wal, konnte das Gericht natürlich nıcht der „als ein beide Teile verpflichtender Vertrag gültig —_
Frage seiner Gültigkeit vorbeigehen, sondern mußte sıch stande gekommen“ 1St und dafß seline Schulbestimmungen,auch mMIıt ıhr befassen. Es Sagl dazu ausdrücklich: „Das aut die hier Ja alleın ankomme, deutsches RechtBundesverfassungsgericht kann Wr über die Gültigkeit worden sınd (UBegr 35)des Reichskonkordates nıcht miI1t Wirkung zwıschen den Es führt iın der egr L, U Z dazu näherVertragschließenden entscheiden: 1St 1ber nıcht gyehin- Aaus, daß die staatsrechtliche Grundlage für die Befugnisdert, MIt Wirkung tür die Beteiligten Verfassungs- Z Abschlufß des Reichskonkordates das SOgENANNLE Er-rechtsstreıit, miIıt innerstaatlıcher Wirkung, über die mächtigungsgesetz VO März 1933 SECEWESCH sel, nachGültigkeit e1nes internationalen Vertrages befinden; dessen Art „ Vertrage des Reichs miıt fremden Staaten,
WECNN dies als Vorfrage für die Entscheidung e1nes Vertas-
sungsrechtsstreıites W  e Bedeutung 1St  « egr 26)

die sıch aut Gegenstände der Reichsgesetzgebung beziehen,
nıcht der Zustimmung der der Gesetzgebung beteilig-Seine Entscheidung schließt also ıne innerstaatlich bın- ten Körperschaften bedürfen“. (Gemessen den Vor-dende Entscheidung über die Gültigkeıit des Reichskonkor-

dats und damıt zusammenhängende Fragen aM schriften der Weıimarer Reichsverfassung, se1 das Ermäch-
t1ıgungsgesetz ZWar ungültig SCWCESCH, 1ber musse „als
Stufe der revolutionären Begründung der natiıonalsoz12a-Dıie Argumente der Prozeßbparteien listischen Gewaltherrschaf angesehen werden“. Es habe

Dıie Bundesregierung hat ZUE Begründung ıhres Antrages, anstelle der biısherigen ıne NEUEC Kompetenzordnung DEC-
urz zusammengeftaist, tfolgendes ausgeführt: ] )as Reichs- schaffen, die sıch jedentalls Z ‚EIt der Ratifikation des
konkordat se1 gültıg zustande vekommen und vemafs Art Konkordates (September tatsächlıch nach innen un:
123 Abs auch heute noch 1n raft Die Länder seljen außen durchgesetzt habe Das heißt S1e ‚War internat10-
dem Bund gegenüber verpflichtet, die tür ıh verbind- nal anerkannt“ und „funktionierte auch nach innen“. Das
liıchen ınternatiıonalen Verträage beachten, also auch die führe zwangsläufg der Folgerung, „dıe Möglichkeit
Schulbestimmungen des Reichskonkordates. egen diese
Pflicht habe das Land Niedersachsen miıt seinem Schul-

der Entstehung gültıgen Rechts dieser Kompetenz-
ordnung anzunehmen“. Ob die aut dieser Grundlage Cit=

ZESELZ verstoßen, da dessen Bestimmungen in ıhrem Ge- lassenen Gesetze und Verordnungen freilich auch wirklich
samtzusammenhang die Art Z biıs des Reichs- als gültıges Recht anerkannt werden könnten, das hänge
konkordates verstielßen egr 173 VO  - ıhrem Inhalt 1b Diese Anerkennung C nıcht It-
Dıie Landesregierung Nıedersachsen hat der rage der finden, WEeNnNn „S1e das Wesen und den möglıchen
Gültigkeit un: Fortgeltung des Reichskonkordates keine Inhalt des Rechts verstofßen“. ber SIn dieser Hinsicht
Stellung SCHOMMECN, sondern sıch darauf berufen, da{( e1In- können Bedenken SC das Reichskonkordat nıcht CI
mal das nıedersächsische Schulgesetz MIt dem Konkordat hoben werden“. Daraus tolge also das gültıge Zustande-
vereinbar, ZU andern der Bund nıcht berechtigt sel, VON kommen des Konkordats.
den Ländern die Einhaltung der Schulbestimmungen des Auf die Ausführungen darüber, W 1€e und Amach der
Reichskonkordates verlangen egr 19) damaligen staatsrechtlichen Lage das Reichskonkordat
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innerstaatlich verbindlichem echt geworden“ ST (UBegr über die eIt der natiıonalsozialistischen Gewaltherrschaft
35 H rauchen WIr hier nıcht näher einzugehen, da hinaus 1n rage gestellt werden könnte“ (UBegr L, 43,

s$1e einen 1mM wesentlichen gesetzestechnischen Charakter ADas Reichskonkordat blieb also auch nach dem
haben Zusammenbruch 1in Geltung“ (UBegr 42)

Das Reichskonkordat ıSE zuahrend des national- Ebensoweni1g aft das Gericht gelten, dafß das Reichskon-
kordat durch die Besatzungsmächte aufgehoben worden

sozıalıstischen Regımes ın Kraftl gebliebeninnerstaatlich verßindiichem Recht geworden“ ist (UBegr.  üble die Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft  S. 35 ff.), brauchen wir hier nicht näher einzugehen, da  hinaus in Frage gestellt werden könnte“ (UBegr. D I, 4a,  sie einen im wesentlichen gesetzestechnischen Charakter  S. 40 ff.). „Das Reichskonkordat blieb also auch nach dem  haben.  Zusammenbruch in Geltung“ (UBegr. S. 42).  Das Reichskonkordat ist während des national-  Ebensowenig läßt das Gericht gelten, daß das Reichskon-  kordat durch die Besatzungsmächte aufgehoben worden  sozialistischen Regimes in Krafl geblieben ...  sein könnte, da sie dies mit völkerrechtlicher Wirkung gar  nicht hätten tun können. „Denn das Konkordat war  Es war dann die Frage zu prüfen, ob nicht die wieder-  holten schweren Verletzungen des Konkordats durch die  ebenso wie die Verträge mit neutralen Staaten der ein-  nationalsozialistischen Regierungs- und Parteistellen seine  seitigen Disposition der Besatzungsmächte entzogen“  (UBegr. S. 42). Aber auch eine innerstaatliche Wirkung  Rechtsgeltung aufgehoben oder beeinträchtigt hätten. Das  Gericht entscheidet hierzu, daß das nicht der Fall sei —  der Anordnungen der. Besatzungsmächte wird vom Ge-  diese Verletzungen hätten höchstens dem verletzten Part-  richt nicht anerkannt. Von den beiden in Frage kommen-  ner, also dem Heiligen Stuhl, das Recht gegeben, entweder  den Anordnungen wird gesagt, die Erziehungsanordnung  vom Vertrag zurückzutreten oder Erfüllung zu verlangen  Nr. 1 der Britischen Militärregierung vom 14. Januar  (ÜBegr. D I; 3, S. 38 £#.).  1946 sei kein Akt der Gesetzgebung, sondern nur eine in-  Aber sowohl der Vatikan habe am Reichskonkordat fest-  terne Dienstanweisung gewesen, und die Direktive Nr. 6  der Alliierten Hohen Kommission, nach der alle Verträge  gehalten und in zahlreichen Außerungen gegen die „Ver-  tragsumgehung, Vertragsaushöhlung und schließlich mehr  des Deutschen Reiches so lange dispensiert sein sollten,  oder weniger öffentliche Vertragsverletzung“ (Enzyklika  bis sie mit Genehmigung dieser Kommission von der  Bundesrepublik durch Vereinbarung mit dem Vertrags-  Mit brennender Sorge) protestiert, wie auch der national-  sozialistische Staat — trotz seines Kampfes gegen Kirche  partner wieder in Kraft gesetzt würden, finde auf das  und Christentum und trotz in den Jahren 1937 bis 1939  Reichskonkordat keine Anwendung, weil sie sich nur auf  Verträge mit den früheren Feindstaaten beziehen könne  gepflogener Erwägungen über die Außerkraftsetzung ein-  (UBegr..D. I, 4b, S. 42f.).  zelner Artikel und schließlich des ganzen Vertrages —  das Konkordat niemals gekündigt oder für hinfällig er-  Im übrigen stellt sich das Gericht wie das Grundgesetz  klärt habe.,  selber und die allgemeine in- und ausländische Rechts-  überzeugung auf den Standpunkt der Identität der Bun-  Das Gericht verneint auch die Frage, ob das Konkordat  „nicht durch derogierendes Gewohnheitsrecht obsolet ge-  desrepublik mit dem Deutschen Reich, woraus folgt, daß  worden“ ‚sei, denn es fehle an den Bedingungen für eine  die Bundesrepublik an die vom Deutschen Reich ab-  geschlossenen Verträge gebunden ist. Für solche Verträge,  Derogation: der „erforderlichen langen Zeit und der voll-  ständigen, dem erklärten oder vereinbarten Willen beider  deren Gegenstände nach dem Grundgesetz in die Zustän-  Partner entsprechenden Außerachtlassung der sich aus  digkeit der Länderregierungen fallen (wozu ja die Schul-  gesetzgebung zählt), gelte Art 123 Abs 2 GG, nach dem  dem Vertrag ergebenden Pflichten“ (UBegr. S. 40).  sie in Kraft bleiben, „bis neue Staatsverträge durch die  ... und hat auch nach 1945 seine Geltung nicht verloren  nach diesem Grundgesetz zuständigen Stellen abgeschlos-  sen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in ihnen  Die Hauptargumentation gegen die Fortgeltung des  enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt“. Das Ge-  Reichskonkordates nach dem Zusammenbruch der natio-  nalsozialistischen Gewaltherrschaft stützte sich darauf,  richt stellt dazu fest: „Keiner dieser Beendigungsgründe  trifft auf das Reichskonkordat zu. Neue Staatsverträge  daß es als politischer Vertrag unter der stillschweigenden  sind nicht abgeschlossen worden. Das Reichskonkordat ist  Voraussetzung des Weiterbestehens der damaligen politi-  schen Ordnung geschlossen, weil nur unter dieser Voraus-  unbefristet“ (UBegr. D I, 5, S. 43 .).  setzung überhaupt möglich, gewesen sei. Das Gericht stellt  Die Länder sind nicht Vertragspartner  demgegenüber ziemlich kurz und bündig fest: „Die Ver-  des Heiligen Stuhles geworden  tragschließenden wollten [nach Ausweis der Präambel des  Das Gericht stellt fest, daß für die Schulbestimmungen  Konkordats] eine Dauerregelung; daher kann das Argu-  des Konkordates nicht etwa die Länder anstelle des Deut-  ment, das Konkordat gelte nur für die Dauer des natio-  nalsozialistischen Systems, nicht überzeugen.“ Der Zu-  schen Reiches Partner des Heiligen Stuhles geworden sein  sammenbruch der Gewaltherrschaft und die Wandlung  können. Zwar sei möglich, daß bei Wegfall eines der  der  rechtlichen Struktur  des  staatlichen Partners  vertragschließenden Teile ein anderer als Vertragspartner  „änderte..  nach herrschender und auch vom Gericht  an dessen Stelle trete. Angesichts der Identität von Bun-  geteilter Auffassung nichts am Fortbestand des Deutschen  desrepublik und Deutschem Reich kann aber nicht davon  Reiches und daher auch nichts am Fortbestand der von  gesprochen werden, daß der Vertragspartner des Heili-  ihm geschlossenen internationalen Verträge, es sei denn,  gen Stuhles weggefallen sei. „Der Umstand, daß nach  daß ein Vertrag seinem Inhalt nach nicht geeignet ge-  dem Grundgesetz die Schulgesetzgebung bei den Ländern  wesen wäre, die nationalsozialistische Gewaltherrschaft  liegt, hat nur innerstaatliche: Bedeutung und macht die  Länder nicht zu Vertragspartnern bezüglich der Schul-  zu überdauern. Dies trifft für das Reichskonkordat nicht  zu.“ Daran ändern auch einige „gegenüber dem Gesamt-  bestimmungen des Reichskonkordates“ (UBegr. D I, 6,  inhalt des Vertrages an Bedeutung zurücktretende An-  S. 44£.).  passungen an die Lage im Deutschen Reich“ nichts. Es  Die Schulbestimmungen des Reichskonkordates stehen  wird besonders darauf. hingewiesen, sein Inhalt, der „vor  allem in den streitigen Schulbestimmungen auf frühere  nicht im Widerspruch zum Grundgesetz  deutsche Entwürfe aus der Zeit der Weimarer Republik  Von den Gegnern des Reichskonkordates ist geltend ge-  zurückging, [sei] nicht von der Art, daß _seine Fortgeltung  macht worden, daß seine Schulbestimmungen im Wider-  391seın könnte, da S1e dies mIt völkerrechtlicher Wirkung Sar
nıcht hätten un können. „Denn das Konkordat WAarEs WAar annn die Frage prüfen, ob nıcht die wieder-

holten schweren Verletzungen des Konkordats durch die ebenso WwW1e€e die Verträge mi1t neutralen Staaten der e1IN-
natıonalsozialistischen Regierungs- und Parteistellen seine seitı1gen Disposıition der Besatzungsmächte entzogen“

(UBegr 42) ber auch ıne innerstaatliche WiırkungRechtsgeltung aufgehoben oder beeinträchtigt hätten. Das
Gericht entscheidet hierzu, dafß das nıcht der Fall se1 der Anordnungen der. Besatzungsmächte wırd VO Ges
diese Verletzungen hätten höchstens dem verletzten art- richt ıcht anerkannt. Von den beiden 1n rage kommen-
NCT, also dem Heılıgen Stuhl, das Recht gvegeben, entweder den Anordnungen wırd ZESAYT, die Erziehungsanordnung
VO Vertrag zurückzutreten oder Erfüllung verlangen Nr der Britischen Militärregierung VO Januar
egr i 9n 38 ft.) 1946 se1 kein Akt der Gesetzgebung, sondern 1Ur ıne 1N-
ber sowohl der Vatikan habe anı Reichskonkordat fest- Dienstanweisung SCWESCH, und die Direktive Nr

der Alliierten Hohen Kommissıon, nach der alle Vertragegehalten und 1n zahlreichen AÄufßßerungen die „Ver-
tragsumgehung, Vertragsaushöhlung und schliefßlich mehr des Deutschen Reıiches lange dispensiert se1ın sollten,
oder wen1ger öftentliche Vertragsverletzung“ (Enzyklika bıs S1e MmMi1t Genehmigung dieser Kommissıon VO  3 der

Bundesrepublik durch Vereinbarung mMIit dem Vertrags-Mıt brennender 5Sorge) protestiert, W1e auch der national-
sozıalıistische Staat selines Kampftes SC Kirche partner wıeder 1n raft SESETZL würden, finde autf das
und Christentum und ın den Jahren 1937 bis 1939 Reichskonkordat keine Anwendung, weıl S1e sıch 11Ur aut

Verträge mMit den früheren Feindstaaten eziehen könnegepflogener rwagungen über die Außerkraftsetzung ein-
egr K 4b,Zzelner Artikel und schliefßlich des anzen Vertrages

das Konkordat nıemals gekündigt oder für hinrallıg CI =- Im übrigen stellt siıch das Gericht W1€ das Grundgesetz
klärt habe selber und die allgemeine 1N- und ausländische Rechts-

überzeugung auf den Standpunkt der Identität der Bun-Das Gericht verneılnt auch die Frage, ob das Konkordat
„Nıcht durch derogierendes Gewohnheitsrecht obsolet g- desrepublık miıt dem Deutschen Reich, WOTAUS tolgt, da{fß
worden“ sel, denn fehle den Bedingungen tür i1ne die Bundesrepublık die VO Deutschen Reich ab-

geschlossenen Vertrage gyebunden ISt. Für solche Vertrage,Derogatıon: der „erforderlichen langen eit und der voll-
ständıgen, dem erklärten oder vereinbarten Willen beıider deren Gegenstände nach dem Grundgesetz 1n die Zustän-
Partner entsprechenden Außerachtlassung der sıch AUS digkeit der Länderregierungen tallen (wozu Ja die Schul-

gesetzgebung zählt), gvelte Art 123 Abs nach demdem Vertrag ergebenden Pflichten“ (UBegr. 40) S1e in raft bleiben, „Dı1s NECUEC Staatsvertrage durch die
und hat auch nach 1945 seine Geltung nıcht verloren nach diesem Grundgesetz zuständigen Stellen abgeschlos-

sen werden oder ıhre Beendigung aut Trun der 1n ıhnenDie Hauptargumentatıion die Fortgeltung des enthaltenen Bestimmungen anderweıtıg erfolgt“. Das (Ge-Reichskonkordates nach dem Zusammenbruch der Nnatio-
nalsozıalistischen Gewaltherrschaft stutzte sıch darauf, richt stellt dazu fest „Keıiner dieser Beendigungsgründe

trıfit auf das Reichskonkordat Neue Staatsvertragedaß als politischer Vertrag der stillschweigenden sind nıcht abgeschlossen worden. Das Reichskonkordat 1St
Voraussetzung des Weiterbestehens der damaligen politi-
schen Ordnung geschlossen, weıl NUr dieser Voraus- unbefristet“ (UBegr I6 D
SETZUNG überhaupt möglıch, SEWESCH sel. Das Gericht stellt Dıe Länder sınd nıcht Vertragsbartnerdemgegenüber z1emlich 1000972 und bündig test: „Die Ver- des Heiligen Stuhles gewordentragschließenden wollten Inach Ausweis der Präambel des

Das Gericht stellt fest, daß für die SchulbestimmungenKonkordats] 1ne Dauerregelung; daher kannn das Argu- des Konkordates nıcht eLIWw2 die Länder anstelle des Deut-ment, das Konkordat gyelte NUuUr für die Dauer des natlo-
nalsozıialistischen Systems, nıcht überzeugen.“ Der Zl schen Reiches Partner des Heıliıgen Stuhles veworden sein
sammenbruch der Gewaltherrschaft und die Wandlung können. Z7war se1 möglıch, daß be] Wegtall eines der
der rechtlichen Struktur des staatliıchen Partners vertragschließenden Teile e1in anderer als Vertragspartner
„Anderte nach herrschender und auch VO Gericht dessen Stelle Angesichts der Identität VO  a Bun-

geteilter Auffassung nıchts Fortbestand des Deutschen desrepublik und Deutschem Reich kann aber nıcht davon
Reiches und daher auch nıchts Fortbestand der VO  . gesprochen werden, dafß der Vertragspartner des Heılı-
ıhm geschlossenen internationalen Vertrage, se1 denn, SCcnh Stuhles weggefallen sel. „Der Umstand, daß nach
dafß eın Vertrag seinem Inhalt nach nıcht vzee1gnet g.. dem Grundgesetz die Schulgesetzgebung bei den Ländern

ware, die nationalsozialistische Gewaltherrschaft lıegt, hat 11UT innerstaatlıche Bedeutung und macht die
Länder nıcht Vertragspartnern bezügliıch der Schul-überdauern. Dies trifft für das Reichskonkordat nıcht

Daran äandern auch einıge „gegenüber dem (Gesamt- bestimmungen des Reichskonkordates“ (UBegr L, 6,
iınhalt des Vertrages Bedeutung zurücktretende An-
asSsungen die Lage 1m Deutschen Reıich“ nıchts. Es Dıiıe Schulbestimmungen des Reichskonkordates stehenwırd besonders daraut hingewiesen, seiın Inhalt, der „ VOFr
allem In den streıtıgen Schulbestimmungen autf rühere nıcht ım Widerspruch ZU Grundgesetz
deutsche Entwürfe AaUuUSs der eıt der Weıimarer Republik Von den Gegnern des Reichskönkordates ISt gyeltend SC-
zurückging, se1l nıcht VO  e} der Arft, dafß _seine Fortgeltung macht worden, da{fß se1ne Schulbestimmungen ım Wıder-
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spruch INITL bestimmten Bestimmungen des Grundgesetzes, Schulbestimmungen des Konkordates 1Ur VO  e} den Län-
namentlich INIL dem Art (Schulwesen), dem Art dern durchgeführt werden.
(Grundsatz der Gleichheit VOLr dem Gesetz) und Art Man mu{ Nu diese Satze MMITL Z WEe1 Tatsachen iInmen-
(Grundsatz der Religions-, Gewı1lissens- und Bekenntnis- sehen: esteht allgemeine Übereinstimmung darüber,
treiheit), stehe. Das Gericht hat sıch Nur INIT dem angeb- dafß das Grundgesetz betont völkerrechtsfreundlich undN4 lichen Wıderspruch Art efaßt, ohl eshalb, überall bemührt 1ST, innerstaatliche Rechtsordnung und
weıl der Art anderer Stelle ausgliebig wird Völkerrecht nıcht auseinanderklaffen lassen; das
und weıl den Ausführungen über den Art die Eın- Bundesverfassungsgericht hat den „ungeschrıiebenen Ver-

\l*j ) wände ALUS dem Art implızıte mitbehandelt sind Tassungsgrundsatz der Bundestreue als „Rechtsschranke
Das Gericht das Bestehen Widerspruches tür die Ausübung VO  a} Gesetzgebungsbefugnissen Bun-
zwıschen Art und den Schulbestimmungen des desstaat wonach „der Landesgesetzgeber Rücksicht auf
Reichskonkordates Bekenntnisschulen auf Antrag die Interessen des Bundes und der übrigen Länder neh-
der Erziehungsberechtigten errichten, und die Erfüllung iInen mu{ß (BVerfGE 140), sCiNen Entscheidungen
ıhres Wunsches, „der VO  - der Glaubensüberzeugung und schon häufiger zugrunde gelegt Wenn 1U NUr die Län-
der relig1ösen Verantwortung für das ind diktiert 1ST der die Schulbestimmungen des Konkordats durchführen
widerspricht nıcht dem Grundrecht der Gewissensftfreiheıit, können, ergibt siıch aus all dem mMI1t zwıngender Log1k,

WEN1SCI als das Schulwesen nach den Grundsätzen daß S1IE dann auch VO  e} den Ländern durchgeführt werden
des staatlichen Schulmonopols und der Staatsschulbesuchs- INussen. Diese Folgerung findet ihre verfassungsrechtliche
pflicht gestaltet 1ST egr I1 Stütze ı Art wonach „die Ausübung der Aat-

Dabei geht das Gericht auch auf die Schwierigkeit C1NM, lıchen Befugnisse un die Ertüllung der staatlichen Aut-
gabenSache derLänder 3IST, SOWEIL dieses Grundgesetz keinedaß Ort 1Ur An6e Volksschule 21Dt,

während die Wünsche der Eltern bezug autf die Schul- andere Regelung trift oder zuläßt“ Die Ertüllung VO  m

ArT auseinandergehen Das bedeutet dafß die jeweiligen Verpflichtungen A4US völkerrechtlich bindenden Ver-
Lrag 1STt sıcher iıne staatliche Aufgabe, und wenn derMinderheiten ZUr Vermeıidung unzumutbarer Schulwege

un solchen Umständen auf die VO  aD} ıhnen gewünschte Bund diese nıcht durchführen kann, legt der Art
Schulart verzichten un ıhr ınd nıcht ıhren diese Aufgabe den Ländern auf die IMI dem Bund lie-

der der staatlichen Einheit Bundesrepublık Deutschland“Wünschen entsprechenden Volksschule erziehen und
unterrichten lassen Jerın annn 1aber e Bee1in- sınd, auf welche auch nach dem Bundesverfassungsgericht
trächtigung der Gewissenstreiheit nıcht erblickt werden „heute noch die Rechte un Pflichten AUS dem Reichskon-

kordat bezogen“ sınd egr 83)Es 1SE nıcht möglıch, allen Eltern A ihren Wünschen
entsprechende Schulart ZUur Verfügung stellen. Es 1SE

Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch diese Folgerung
unvermeıdlıch, da{fß Eltern W ZenOtıgt sind, ihre Kın- nıcht SCZOZCN, sondern vielmehr daß die Länder

dem Bund gegenüber verfassungsrechtlich verpflichtet sindder Schule anzuvertrauen, die 1ı ihrer weltanschau- die Bestimmungen des Reichskonkordats bei ıhrer Schul-lichen Gestaltung den Wünschen der Eltern nıcht ent-

spricht Es ann daher nıcht gESAHYT werden, dafß gesetzgebung eachten Es hat eshalb auch darauf Ve!r-

zichtet, über die Vereinbarkeit des nıedersächsischen Schul-Berücksichtigung des staatlıchen Schulzwangs und der LAat-
ZESECTZES IN1IL dem Konkordat efinden, da siıch das 1 -RS sächlich gegebenen Beschränkung der Zahl verschieden-

artıger weltanschaulicher Gestaltungen der Schule die übrige (UBegr 88)
Man kann ohl SCN, dafß dem Bundesverfassungs-Schulbestimmungen des Konkordats die (JEeW1SSENS-

treiheit unzulässıg eingreıfen“ (UBegr I1 46) gericht damit gelungen 1STt 1NnNe allgemeine Überraschung
hervorzurufen DIe Beteıiligten Prozefß und Be-Das sınd angesichts des gegenüber den Anhängern der Be- obachter hatten mehrere Möglichkeiten se1ines usgangeskenntnisschule oft geäiußerten Vorwurtes der Intoleranz Betracht SCZOSCNH auf diese WAaie aber ohl nıemandzweifellos sehr bedeutsame Ausführungen des Bundesver-

iM tassungsgerichts Von besonderem Interesse dürfte SCHIIM,
gekommen Es 1STE also eın Wunder, da{fß über die Ent-e s a scheidung und ihre Begründung 1Ne heftige Diskussionda{fß bei diesen Ausführungen oftensichtlich VO  } der entstanden 1STt und daß besonders hr etzter Teil starkengrundsätzlichen Gleichberechtigung VO  } Gemeinschafts-

Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen Grundgesetz Wıderspruch gefunden hat A nNat das WegCN der
Kürze der e1it naturgemäfß noch keinen Niederschlag(1ım (egensatz zZzur Weıimarer Verfassung Art 146) AaUS- der wıissenschaftlichen Liıteratur gefunden, aber WITL wol-geht und die gelegentlich vertretene These INT, )—

nach nach der alten Regelschultheorie die Errichtung
len Folgenden doch schon einmal versuchen, CIN1SC
Gesichtspunkte, die 1 der noch formlosen Diskussion —-AAn Bekenntnisschule das gleichzeitige Bestehen Gemein- zwiıschen aufgetaucht sınd zusammenzufassen, SOWEILT S1Cschaftsschule demselben Orte obligatorisch VOraussetze uns zugänglich geworden sind

Logische un unlogische Folgerungen Dıie beiden Extreme der möglichen Beurteilung der Karls-
ruher Entscheidung können durch Wel AÄußerungen amnl

Das Gericht faßrt dem letzten, umfangreichsten Teil besten bezeichnet werden Landesbischof Hanns Liljeder Urteilsbegründung Begınn 47) noch einmal nın SA Sonntagsblatt“ D/ CIM WCISCS, gerechtesdie wesentlichen Sätze, denen gelangt WAal, UusSamı- und überlegtes un auch C1in „realıstisches
inNnen Da das Reichskonkordat noch weıtergilt IMNussen die Urteil Demgegenüber me1inte AAyl englischer Journalıst,
Vertragspartner die AaUuUS ıhm entstehenden Verpflichtungen das Gericht SCc1 diesem Urteil der uralten, W16-
erfüllen Im Geltungsbereich des Grundgesetzes 1STt dieser der widerlegten, aber anscheinend unausrottbaren Illu-; Vertragspartner die Bundesrepublik Deutschland un S1011 erlegen, dafß „INan Pudding gleichzeitig auf-

und aufbewahren könne AÄhnliches 111 ohl auchdas sınd verfassungsrechtlich der Bund und die Länder
als C1in Ganzes ach dem Grundgesetz können 1aber die Christ un Welt N, wWwWenn dort ausgeführt wıird
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ila  — möchte freilich NUur „auf den ersten Blick“ g- eingreifen kann, da dieses, W1e auch die Urteilsbegrün-
SCIN, „die Karlsruher Entscheidung tür A typiısches dung ausdrücklich anführt, „MNUX gSanz bestimmten Ver-

‚Z war-Aber-Urteil‘ nach dem Motto ‚Wasch IN1r den Pelz, tahrensarten und bestimmten Prozefßßvoraussetzun-
aber mach mich nicht naß‘ halten“ (4 5/) „Christ 430 Zur Rechtsprechung erufen ISt  3 (UBegr 3h
und Welt“ teilt diese Meıinung nıcht, spricht aber doch i 64 f — ber das 1ST ebensowenig WIEC normalen bür-
folgenden VO  3 „unleugbaren Unstimmigkeit“ 1177 gerlichen Leben staatlichen und politischen Leben
Urteil Ausgesprochen ıronısch wırd auch VO  3 der @7 Ungewöhnliches Rechtsprechung 1STE kein abstrakter
genwart“” (6 5/) beurteilt, die NT, 16 Geschäfts- Vollzug, sondern aut Gestaltungsprobleme des
tührer des Delphischen Orakels“ müßten siıch SC  € Lebens bezogen Von ICN rechtlichen“ Beziehungen ZW1-
„geradezu rotierenden Bewegung Grabe be- schen natürlichen oder Juristischen Personen sprechen,finden versuche, das Beste aus WEl Welten ‚— 1ST 1nNe Abstraktion, denn S16 betreffen wirkliche
chen Die Logik des Urteıils 1ST tatsächlich W 16 die Neue Verhältnisse zwischen ihnen, S1C menschlicher, WIFL-
Zürcher Zeıitung“ (28 574) schreibt, „ECLNC harte Nufß“ schaftlicher, soz1aler oder politischer Art Keın Gericht

annn sıch der Notwendigkeit entziehen, MItL seinNenNn Ent-
Politische Überforderung des Gerichts®? scheidungen manchma]l sehr tıet solche Verhältnisse e1inNn-

zugreifen und eLtwa2 den Betroftenen aufzuerlegen, be-Es 1SE schon VO  a Begınn des Prozesses VO  — den VeLr-
schiedensten Seıiten wıeder BESAHT worden, stehende Beziehungen und Zustände anders gestalten,
handle sich bei der ZUur Entscheidung stehenden rage weil SIE dem echt nıcht entsprechen Das echt 1SEt auch

1NE Lebensmacht INILE starken und notwendigennıicht 1Ne eigentlich Juristische, sondern HA PO-
itische Entscheidung, und iIna  S überfordere das Gericht Gestaltungsanspruch Es kann reilich nıcht das ne
wenn INa  a} diese Entscheidung auf abwälzen wolle ben ordnen, und 1ST siıcher richtig, dafß Lebensgebiete
WIie überhaupt uUuNnscrTer politischen Praxıs das Be- xibt der Rückgriff auf (Gesetz und Rechtsprechung

bedeutet dafß auf anderen Grundlagen beruhendestreben CINSCTI1SSCH SCIH, die Lösung polıtischer Streitfragen
auf. das Bundesverfassungsgericht abzuwälzen. Man Inas

1iNNere Ordnung Wirklichkeit schon 1SE (wıe
dieser Kritik gyroßen und SaNzZCN ZUSUMMEN, aber Ehe und Famailie) Kann INa  - 1Ne solche Feststellung

aber analog auf das Verhältnis VO  = Bund und LänderniST doch auch nıcht übersehen, da{fß die Gegner des
Reichskonkordates W as imMmer ihre politischen Gründe der Bundesrepublik anwenden? Tatsächlich IST dies Ver-
SCWESCH SC1iINn O  Nn sıch bei iıhrer eıgerung, das Kon- hältnis doch wesentlichen und gyrundlegenden Teilen,

WAas Fg die Kompetenzabgrenzung zwıschen Bund undkordat anzuerkennen, auf Juristische Argumente berietfen
dafß nämlich nıcht oültig Zzustande gekommen SCh,; auf Ländern und die Eingriffsbefugnisse des Bundes angeht,
jeden Fall aber heute nıcht mehr gelte Die Klärung sol- rechtlich geregelt und ı Grundgesetz gesetzlıch fixiert.

Natürlich drückt sıch darin C1inNn polıitischer Gestaltungs-cher Juristischer Zweıtel über Gültigkeit und infolge- wille des Verfassungsgesetzgebers AauUS, aber iIna  } annndessen Verbindlichkeit VO  ; Vertragsrecht 1STt aber 1G

typische Aufgabe der Rechtsprechung. Tatsächlich hat ı eben nıcht SCNH, dieser politische Gestaltungswille habe
der Parlamentarische Rat die Frage der (innerstaatlichen) VOFr der rage der Verbindlichkeit des Reichskonkordats

VErSAaßQT, denn hier handelt sıch echt das SCLHNeEeTrVerbindlichkeit der Bestimmungen des Reichskonkordates
SCn der VO  — ıhm nıcht behebenden Zweiıitel bewußt Verfügbarkeit Warfr, weiıl nıcht innerstaat-

un: absıichtlich offengelassen Denn das 1ST nach der liches, sondern Völkerrecht S1INS Der Gesetzgeber
hätte die innerstaatlıche Geltung des Vertrages 1Ur -Entstehungsgeschichte eindeutig der Sınn des Art 123

Abs (so auch die egr 3 h 63) Se1in Text ordnen können, wenn über N Gültigkeit innerhalb der
lautet Die VOo Deutschen Reich abgeschlossenen Staats- gesetzgebenden Körperschaft Einigkeit bestanden hätte:
9 die sich auf Gegenstände beziehen, für die nach konnte Unverbindlichkeit ıcht anordnen, da die-
diesem Grundgesetz die Landesgesetzgebung zuständig 1ST SCr völkerrechtliche Tatbestand sCINer Verfügung
bleiben, Wenn S16 nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen WAafl; blieb ıhm also Sar nıchts anderes übr1g, als iNnNe

gültig sınd und fortgelten, Vorbehalt aller Rechte konditionelle Verbindlichkeit anzuordnen („wenn Sie nach
allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und tortgel-und Einwendungen der Beteiligten Kraft bis NCUEC

Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetz ZUSLAan- und die Frage bis ur Entscheidung
digen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung durch die zuständige Nnstanz oftenzulassen Darın kann

wohl aum C111 Vertehlen der Aufgabe des Gesetzgebersauf Grund der iıhnen enthaltenen Bestimmungen ander-
WEILS ertolgt Ob die Bedingung tfür solche Verträge, erblickt werden Man sollte aber auch sehr vorsichtig da-
dafß S1C nämlıch „nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zül- INITt SC1IN, 1Ne€e polıtische Überforderung des Gerichtes IMIT
L1& sınd und fortgelten zutrifit kann 1aber 1Ur VO  - der der Entscheidung über diese Verbindlichkeit behaup-
für Jdals derartige Klärung zuständigen Instanz, also der ten, weıl damit den (kulturpolitischen) Gestaltungs-
Rechtsprechung, entschieden werden Diıe rage liegt also willen der Länder beschnitte oder Sal (kultu-
urchaus autf der Juristischen Ebene, und 1ST insofern rellen) Lebensverhältnisse eingriffe Da 1iNne Gerichts-
nıcht einzusehen, Was dagegen sprechen ollte, S1C dem entscheidung dem Gestaltungswillen renzen und
Gerichte überlassen Lebensverhältnisse eingreıft 1ST ein Schicksal aller (5@#
Das Dılemma, daß S1IC auch aut die polıtische Ebene über- richte, die Urteıile sprechen cn aber 1ST nıcht
greift dem Augenblick CIN, Wenn C1IM Land siıch eigentlich das Gericht, das solche Forderungen stellt SON-

der Ungeklärtheit der Juristischen Voraussetzungen dern das Recht das Gericht spricht S1C NUr seiLNeEemM
dazu entschließt, bei der konkreten Gestaltung se1nes Namen Aaus Es 1SE nıcht einzusehen, aru das Lebens-

gebiet „Politik“ irgendwıe privilegiert SC1IM sollte, da{fßSchulwesens VO  5 der Voraussetzung auszugehen, da{ß das
Konkordat nıcht verbindlich SCI Es kommt hinzu, da{ß das CS VONN solcher Konsequenz AauS$SCHNOMMECN 1SE W as freilıch
Gericht überhaupt 1Ur solchen oder aAhnlichen Fällen der euzeıt Jlange eIt geläufige Lehre War
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Das Bundesverfassungsgericht lehnt ıne solche Interpre- des Rechts durch 1ne wunderbare Fügung der Vorsehung
tatıon des Art 123 Abs Z daß nämlich der Gesetzgeber ıne zusammenfiel“. Wır haben oben ausgeführt, daß WESCHkonditionelle Verbindlichkeit des Reichskonkordates habe der Bezogenheıt rechtlicher Entscheidungen auf konkrete
aussprechen wollen und daß die Entscheidung darüber, Lebensgestaltungsfragen und konkrete Lebensverhältnisse
ob die Bedingung zutrefte, dem Gericht vorbehalten habe, die Vorstellung „rein Juristischer Entscheidungen“ ZU

jedoch ab Es führt sinngemäfß AUS, da{ß der Gesetzgeber mindesten eine Abstraktion 1St Sıch den politischen Konse-
dann nämlıch seine Aufgabe vertehlt und das Prinzıp qUCeNzZCNH eliner Entscheidung entziehen kann 1mM besten Falle
der Rechtsstaatlichkeit verstoßen habe Dıie obenerwähnte höchstens auf einen politischen Kompromi(ßs herauslaufen.
Interpretation verkenne nämlıch „dıe Aufgabe des Ge- Landesbischof Lilje meınt denn 1n seinem erwähnten
setzgebers 1n se1iner Verantwortung für den Bestand des Kommentar dem Urteıil 1mM Grunde S  IIN auch
Rechtes“ Er könne War die rage des Fortgeltens von nıchts anderes, WEeNN als Ergebnis der Entscheidungecht AUSs einer trüheren Verfassungsordnung offenlassen, teststellt, da{ß erstens „das Konkordat oilt und daß Wwe1l-
damit das Gericht 1n Zweıitelsfällen entscheıden csolle tens auch „dıe Kulturhoheit der Länder oilt  C und 1U  a
ber „sollte sıch trotzdem ıne bestehende Rechtsunsicher- den Politikern überlassen sel, „ 1 redliıchen Miteinander“
heıit störend auf das Gesamtwohl auswirken, wiıird Aaus diesen Feststellungen das Beste machen. Er häalt

die Aufgabe des Gesetzgebers se1n, 1M Wege der dieses Ergebnis für „weıise“ und „realistisch“.
Rechtssetzung den Rechtsbestand'zu klären und siıchern“ „Christ und Welt“ spricht (a A, ebenfalls AausS, daß das
Die Rechtsunsicherheit erblickt darin, daß nıcht ab- Urteıl „politisch begrüßt werden müsse“, und War WE  S  Q  czusehen SCWESCH sel, WAann und welchen Umständen sel1nes Kompromuißlßcharakters:; oftenbar weıl allen
ıne Gerichtsentscheidung statthinden würde. ]Das Be- xibt und nıemanden mehr kränkt, als bei jedem Kompro-stehen eines unbestimmt langen Zustandes der Unsicher- mı116 unverme1dlıch ISt. Denn „hätte Karlsruhe das Kon-
heit un Ungeklärtheıit über die Tenzen der Befugnisse kordat 1ın Bausch und Bogen verworften, ware 1ne
des Gesetzgebers 1n der Rechtssetzung ware mıt rechts- Verstimmung mi1it dem Vatıkan“ die Folge SCWESCNH. Deut-
staatlıchen Grundsätzen schwer vereinbaren“ (UBegr lıcher spricht noch Landesbischof Lilje (a dA. Au

L, 3D 641.) Es tolgert daraus siınngemäls, da{ß eın s wırd damıiıt gesichert, da{ß die Haltung, die der Vatı-
solcher Verstoß seine Aufgabe und SCHCH die Rechts- kan hinsıchtlich der deutschen Ostbistümer eingenommenstaatlichkeit dem Gesetzgeber nıcht unterstellt werden
könnte, also onNnne  .. der Art 123 Abs auch nıcht aus-

hat, auch weiterhin VO  . ıhm vertreten werden wırd:
denn solange das Reichskonkordat VO Juli 1933 oilt,gelegt werden. Überzeugend 1St diese Argumentatıion wırd dieser Rechtslage nıchts andern.“ AÄhnlich

angesichts der nach allzgemeiner Überzeugung historisch drückt sıch auch „Die Gegenwart“ (a AaUSs
doch ohl recht eindeutig feststehenden Intention des Man liest das MIt ein1gem Betfremden. Hıer wird derGesetzgebers allerdings nıcht, 7zumal S1e ıne petit10 prin- Gegenstand des Prozesses völlig verkannt, dessen Ent-C1p11 enthält. Schließlich hätte dıe gyerichtliche Entscheidung
nıcht lange auf sıch arten lassen brauchen, Ww1e sS1e scheidung Ja nach der ausdrücklichen Feststellung des Ge-

rıchts hinsıichtlich der völkerrechtlichen Geltung des Ver-
Cal; S$1e hätte längst herbeigeführt werden können. trages keine Wiırkung -für die Vertragspartner haben
Immerhin wırd Aaus al dem verständlıch, dafß der Sınn konnte, sondern eiIn verfassungsrechtlicher Streit WTr
des Urteıils weıthin ausgelegt wiırd, als habe sıch das (UBegr 26) Der Vatikan hat immer der Gültig-Gericht der ıhm ZUg  ten „politischen Überforderung“ keit der Verträge festgehalten. le Versuche, seıne Hal-

und die eigentliche innerstaatlıche Streitfrage Lung 1n der rage der deutschen Ostbistümer 1n Fragewieder die Politiker zurückgegeben, iındem eın „ Jur1- stellen, sınd nıchts weıter als haltlose Verdächtigungenstisches Urteil“ (Landesbischof Lilje,a. a. O.) gefällt habe oder beruhen, W1e das bekannte Gutachten des DirektorsDer Würzburger Völkerrechtslehrer Professor VO  3 der des Evangelischen Bundes, Pfarrers Wolfgang Sucker,Heydte Sagl daher nach überwiegendem Urteıil Recht,
da{fß das Gericht 1mM zweıten Teıl des Urteils dem inner-

Aaus Anlaß der Regularisierung der dortigen Verhältnisse
durch Kardinal Wyszynski (vgl Herder-Korrespondenzstaatlıch relevanten Problem vorbeigegangen se1 * „Es hat, ds Jhg., Z19); auf völligem Mißverständnis oder auf

eınen ‚bundesdeutschen‘ Modeausdruck gyebrauchen, Unkenntnis sowohl der Tatsachen WwW1e auch des Kanon1i1-den ‚Schwarzen Peter  9 der ıhm durch den Klageantrag schen Rechts (vgl dazu auch den Leitartikel „Zweı Kardı-der Bundesregjierung zugespielt worden Wal, wıeder näle  CC 1 „Wort und Wahrheit“, März wobe1l das
rückgegeben“ („Das ‘ Karlsruher Konkordatsurteıil“, in Gefühl nıcht abzuweiısen 1St, dafß die Veröftentlichung„ Wort und Wahrheit“, Maı Suckers ohl auch den Konkordatsprozeß beeinflussen

sollte. Dıie deutschen Katholiken können’ es nıcht andersFın politischer Kompromiß?®? denn als peinlıch empfinden, wenn DSESAQT wiırd, da{ß die
Protessor VO  e} der Heydte kommt 1ın seiner Betrachtung Abspeisung des Vatikans miıt der eın formalen Anerken-
des Urteils a.a dem Schluß, da{ S1' bei iıhm Nung der Gültigkeit des Vertrages ohne Konsequenzen
eben nıcht „eine klare un überzeugende Juristische für Se1Ne Erfüllung auf einem für S$1e wesentlichen Gebiete
Entscheidung“, sondern „einen Juristisch verbrämten (denn das 1St Ja die zugrundeliegende Interpretation des
politischen Kompromiß“ handele. Man braucht darum Urteıls, die WIr allerdings tür unrichtig oder mindestens
noch nıcht dem auch hier wıeder sehr iıronıschen Urteil der unvollständig halten) 1nNe Verstimmung des Heıiligen
„Gegenwart“ a.a zuzustimmen, die das Urteil War Stuhls verhindern solle, und WCNNn gleichzeitig Be-
für „richtig“ hält un dem Gericht Sar keine „mach1a- rufung auf dies unvollständige Urteıl VO Vatikan dıe
vellistische diplomatische Schläue“ unterstellen möchte, Beibehaltung seliner Stellung DG rage der deutschen ÖOst-
aber doch meınt, CS schwinge „1M Akzent der Begründun- bistümer eingefordert wırd obwohl Nn1ıe 7zweıfelhaft
SCH die Freude darüber mıt, W1€e herrlich es doch ein- Wafr, da{f der Vatikan sıch gyroßen Opfern und
gerichtet se1, da{ß U  e} politischer Nutzen und das Gebot Schwierigkeiten peıinlıch vertragstreu verhalten hat
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und das auch weılftfer tun bereit 1ST Das deutsche Inter- Fall S WEeIL schwerere Belastung des Verhältnisses Z W 1-
S5C Konkordat geht aber über die rage der Ostbis- schen beiden sSsCeiIinNn

hinaus 157 worauf Prälat Böhler (ın „Echo der Man möchte eben lıebsten den Inhalt, den hier
elit 57) hinweist WE wichtige Klammer für das geht näamlıch die Schulartikel des Konkordats, bagatellı-
N: Deutschland denn oılt Ost und West „UÜber- Sieren und übersieht MITC Bedacht, daß 6S hier auch den
sieht INa  — diese gesamtdeutsche Situation bewufßt NUr Wıillen der deutschen Katholiken geht tür ıhre Kınder die
weiıl INa  z} S1IC nıcht sehen wWall?®, fragt MIC Recht Ge- Bekenntnisschule erhalten Das Gericht hat dazu CIN1SC
rade der Rücksicht auf diese gesamtdeutsche S1tua- höchst Iragwürdige Ausführungen gemacht WEeNnN Nalllı-
8(0)8| mMuUu doch das Urteil SC1LHNEIN ersten Teıl csehr ıch einmal Sagt der Parlamentarische Rat habe bei seiNCeN

begrüßt werden halt NC der etzten großen lam- Beratungen „durch die Dynamiık der Verhältnisse
mern für Gesamtdeutschland die das Konkordat biıldet geschaffenen taktischen Zustand vorgeftunden, dem auch
intakt Damıt sollte tür alle verantwortungsbewußten rechtliche Relevanz zukommt“ (UBegr a 75 f )s
Persönlichkeiten endgültig aufhören, Diskussionsgegen- Z andern, da{flß die das Grundgesetz gestaltenden poli-
stand sSCIN Es steht da,; und WITLr Deutsche haben den tischen Kräfte 1E weitergehende Bindung des Landes-
eisten Anlaf dafür dankbar SC1H gesetzgebers tfür die bekenntnismäßige Gestaltung des
Zweıtens, führt Christ und Welt weıter AauUs, WAaTC Schulwesens überwiegend ablehnten“ (UBegr { 1
11 Folge Verwerfung des Konkordates CII Mın- Z Man hat diesem Zusammenhang VO  3 höchst
derung des Kredites der Bundesrepublık als VeEeI- bedenklichen Anerkennung der „NOrmatıven raft des
äflıchen internationalen Vertragspartners SCWESCH (ähn- Faktischen durch das Gericht gesprochen Wenn nach dem
lıch auch Landesbischof Lilje, Da{iß das Urteıil Urteıl des Gerichts das Reichskonkordat fortgalt,
110e solche Folge vermiıeden habe, 1ST ohl 1E konnte ıhm entgegenlaufende Gesetzgebung der Länder
optimistische Annahme Es 1SE allgemeine völkerrechtliche ohl kaum Zustand MItTt rechtlicher Relevanz, SOMN-

Überzeugung, da innerstaatliche Neuordnungen der dern höchstens Unrechtszustand hervorrufen, auf
Pflicht ZUur Einhaltung völkerrechtlicher Vertrage nıchts den INa  H siıch zur Auslegung des Grundgesetzes ohl kaum
andern Sollte WI1IE Christ un Welt ANNUIMMETL der beruten kann
Karlsruher Spruch wirklich die Geltung dieses Satzes Miıt der Feststellung VO  3 „Dynamık der Verhält-
der Bundesrepublik nıcht anerkennen (was allerdings, W1C yeht das Gericht außerdem WEeITLT über das hinaus,
Prälat Böhler, betont sorgfältigen Nach- W as ihm beurteıilen zukommt Die Dynamıiık der Ver-

hältnısse verlieft vielmehr d daß dıe Hinwendung ZuUprüfung bedarf), müßte die Vertragsfähigkeit des
Bundes zweifelhaften Lichte erscheinen lassen Elternrecht und ZUur Bekenntnisschule Volke stärker g
Dann könnte, W1e Protessor VO  a der Heydte (a sag worden 1ST nzwischen ebt auch die Mehrheit der Bun-

der Verlierer diesem SÖtreit nıcht die unterlegene Bun- desbevölkerung Ländern, deren Schulgesetze die Be-
desregierung, sondern die Bundesrepublık als (GSanzes SUMMUNSCNH des Konkordats einhalten (wobei noch
werden Er auch auf folgendes hın „Der Vorrang bemerken WAarce, dafß die Schulgestaltung Baden über-
der völkerrechtlichen Verpflichtung VOTL jeder iNNEerSTAaat- haupt nıchts IN1L der Dynamik der Verhältnisse tun

hat sondern 1nNe alte Tradition darstellt der INa  — A4aUusSlıchen Norm wurde nıcht zuletzt auch VO Nürnberger
Militärtribunal ausdrücklich unterstrichen, das gerade konservatıyvem (je1lst festgehalten hat) Auch die welt-
WIr Deutsche dürten dies ıcht VErSCHCH WE knapp rechtliche Entwicklung HIS deutliche Tendenz ZUrfF

zehn Jahren Deutsche auch eshalb verurteılt hat, weıl S1C Anerkennung des Elternrechts auf WIC Art 26 Abs der
innerstaatlichen Norm den Vorrang VOTL Vorschriften Universalen Deklaratıon der Menschenrechte VO

des Völkerrechtes gegeben hatten Es WAaic verhängni1s- 1948 vgl Herder-Korrespondenz Jhg., 325) und
voll wen das Urteıil Ausland solche Reminiszenzen Art Satz des Zusatzprotokolls ZUr Konvention ZU

hervorrufen sollte Schutze der Menschenrechte VO 1952 (vgl Herder-
Hätte Karlsruhe anderseıts; fährt Christ und Welt“ Korrespondenz Jhg., 55) beweiısen.

ber auch das ı dem z weıiıten ZzZitierten Satz des GerichtesfOort, „dıe Bundesländer un die Schulartikel des Kon-
kordats gebeugt Ware das Verhältnis 7zwıschen dem angeführte Faktum 1ST fragw ürdıg Die Stimmen DPar-
Bund un: sEeEINECEN Gliedern schweren Belastung AaUuUS- lamentarischen Rat (davon kommunistische),

die SCRCNH, und 31 die für die Anerkennung des Konkor-DESETZT worden“ Die Redeweıise von der „Beugung der
Länder untfer die Schulartikel“ 111 unls alles andere als dates hätten, WEenNnnNn INa siıch nıcht auf Kom-

sachgemäfß erscheinen eht doch nıcht ihre Unter- promi(ß hätte Das 1STt bestimmt 111C sehr schwache
Mehrheit und bedeutet nıcht WIC das Gericht Sagt e1iNEwerfung C1in VO  3 außen kommendes Diktat W16 diese
„überwıegende“ AblehnungAusdrucksweise andeutet, sondern ıhre Bindung

das Recht, C1MN echt zudem, WI1IeEe jahrhundertelang Im aAanNnzcCnh wird INa  e} MI m Recht bezweiıteln kön-
NCN, ob der Kompromiß als der die Entscheidung aNgC-Deutschland gveübt wurde und das keiner VWeıse als

remdes echt angesehen werden annn Es annn siıch allen- sprochen wiırd wirklich 99 und begrüßenswert 1St

talls die Beugung dem Recht widerstrebenden Die Opfer, die bei Kompromiß VO  3 beiden Partnern
Wıiıllens handeln Das 1ST aber, WIC WIr schon erwähnt gebracht werden INUSSCH, siınd doch ohl sehr EINSCLLIS

Partner, nämlich dem Heıiligen Stuhl (und damıthaben, 1Ne Konsequenz die wıinklıchen Leben nıchts
Ungewöhnliches darstellt Uıe Auffassung, dafß die Läan- den deutschen Katholiken), aufgelastet.
der den Bund M1 seiner völkerrechtlichen Haftung AUS Wenn also dieser oder N! Zeıtung die Meınung VOI-

wiıird die Folgerung AUusSs diesem Kompromi(fß sc1 die,gültıgen Vertrag einfach der Luft hängenlassen
(wıe ,Christ und lt“ das Urteıil anscheinend HG= da{fß INa  - e1iNe NeuUuUeEe Ordnung der Verhältnisse suchen
tıert) un: ıh unvermeidlich als internationalen Ver- MUSSC, IN08 davon spricht, se1 ein NeuUES Konkordat

abzuschließen, mu{fß INan unbedingt dem Priälaten Böh-tragspartner suspekt machen dürften, würde auf jeden
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Welch inNeler ZUstimMMen, WeNn (a Sagt Interpretation des Sinnes VO  $ Art 123 Abs 2 und das
Zumutung, Partner einmal N, das Bundes- oilt noch mehr Vonder Argumentation des Gerichts aus
verfassungsgericht hat WAar das Konkordat anerkannt, der Entstehungsgeschichte des Art 123 Abs Z die Aa UZ aber WIr können praktisch doch nıcht als Unter- führt, zwıschen der ı Parlamentarischen Rat herrschen-
lage für SESCNSCILLZES Verhalten annehmen un den Auffassung, das Grundgesetz könne weder ZUur völ-
dann gleichzeitig den Abschlufß NECUES Konkordates kerrechtlichen noch Zl innerstaatlichen Weıitergeltung des
vorzuschlagen Auch hier wırd doch ohl die Forde-

un Verständnis-
Vertragsrechts Stellung nehmen, un: der Annahme da{fß

rung nach „redlıchem Miteinander Art 123 Abs als Anordnung der Bindung des Landes-
bereitschaft“ (Landesbischof Lilje EINSCILLS gesetzgebers das Vertragsrecht als innerstaatliches
dem Partner angelastet Zunächst müßte doch echt verstehen SCIN, bestehe ein unauflöslicher
ohl der andere Partner demselben Geiste SCNH, Wıderspruch egr Auch 1Ne bedingtewelche Folgerungen Aaus der Gültigkeit des Vertrages Bındung der Länder, für den Fall daß die offengelassenezıeht Partner aber 1ST nach der Entscheidung des Gerichts rage der Gültigkeit des Konkordats DOS1ULV entschieden
Bund und Länder als ein Ganzes“ (UBegr 4/7) Auch würde, annn das Gericht nıcht anerkennen, wotür WITLr

die Länder können sıch also nıcht eintach VO  w dieser oben (S 394) Gründe schon referiert haben
Pflicht absentieren Auch das „Informationsblatt tür die Prälat Böhler hat Interview (KNA Nr 74 VOGemeinden den Niederdeutschen Lutherischen Landes- März darauf hingewiesen, da{fß schon diesenkıirchen“ (6 Jhg Nr Aprilheft das VOTLr VOTL- Ausführungen 'E merkwürdige Vorstellung stecke daß
eiligen Stellungnahmen der rage ob und VO  e} nämli;ch der eIt zwıschen dem Zusammenbruch der
WeMmM 11U.  e Verhandlungen aufgenommen werden mülßten, natıonalsoz1ialistischen Gewaltherrschaf* un dem Inkraft-

jedenfalls, CII AÄnderung des Reichskonkordates Lreten des Grundgesetzes gewissermaßen Vakuumoder den Abschluß anderen Konkordates T Wa- herrscht habe, denen die Länder 1Ne AÄArt Vollsouveräni-
SCH wiıird dabei nıcht 1e] weıterführen (S 108) In FArT NOSSCH hätten denn nach Meınung des Gerichts Sagt_dieser sehr abgewogenen un Faıirnef(l bemühten luthe- Art 123 Abs NUL, daß die Schulartikel raft blei-rischen Diskussion des Urteils werden insbesondere die ben konnten, WEeNn Salf> 1949 noch valten. Aus anderen
staatskırchenrechtlichen Darlegungen des Urteıls begrüßt
„dıe den Konkordaten un: damit auch den Kiırchenver-

Stellen der Urteilsbegründung könnte mna  ; schließen, da{ß
das Gerticht solcher Auffassung weıthin Raum Z1bttragen volle Rechtsgeltung und dauernde Wirkung bei- Es führt (UBegr IL, D, Aaus, da{ß die organgemessen“ S 109) der Jahre 1945 bis 1949 „Nıcht 1Ur Wandel der
Staatstorm bedeutet hätten un: „Nıcht MITT der Um-Zur Interpretation des Art 1723 Abs wandlung unangefochten bestehenden Einheitsstaates

Bundesstaat vergleichen Es habe sıchDer Angelpunkt der Urteilsbegründung des Bundesver-
tassungsgerichtshofes 1ST WI1IeEe aus dem Vorhergehenden vielmehr „CINCN grundlegenden Neubau Stelle der
ohl deutlich hervorgeht die Auslegung des Art 123 1945 gyanzliıch zusammengebrochenen staatlichen Urganı-
Abs den WITLr oben schon Wortlaut ZIUT]!EeETrT haben, satıon“ gehandelt Da die Staatlıchkeit der Länder sıch
vgl 393) Er 1ST nämlich die CINZ1ISC Bestimmung des VOT der deutschen Gesamtstaatsorganıisatıon gebildet und
Grundgesetzes, die die VO Deutschen Reıich abgeschlosse- sıch das Recht iıhnen weithin selbständig entwickelt
NC  e} Verträge ausdrücklich erwähnt egr 47) habe, habe diese Entwicklung bej iıhrem Umfange VO
Das Gericht kommt dem Schluß da{(ß sıch A4UsSs dieser Grundgesetz nıcht 19NOTIEITL werden können Die Kom-
Bestimmung „CINC verfassungsrechtliche Pflicht der Länder der Länder hätten schon deswegen nıcht beliebig
dem Bund vegenüber, die Schulbestimmungen des Reichs- beschnitten werden können, weil das Grundgesetz der An-

nahme durch die Parlamente VO  ; W e1 Dritteln der Läan-konkordates beachten, nıcht ableiten lasse egr
48), un begründet diese Entscheidung MITC sehr AaUuUS- der bedurft hätte Infolgedessen konnte die Bundes-

führlichen, komplizierten und WIC Professor VO  e der verfassung die Einhaltung der VO  w der Reichsgewalt e1N-

Heydte SagtT, „merkwürdig unbeholfenen Darlegungen, SCHANSCHNCHN Verpflichtungen durch die Länder nıcht
die ıhrem Teil darauf hinauslaufen, daß diese umftassend gewährleisten, W1e S1Ce das MIL Rücksicht auf die
Bestimmung 1Ur den Sınn habe, Zweıtel arüber Uu- Bındung der Bundesrepublik nach aufßen vielleicht hätte
schließen, ob altes, früheren Verfassungsord- Eun können, WEenNn S1IEC die Aufteiulung ungestort AaUS-

Nung entstandenes Recht deshalb der nNneuen Verfassung geübten Einheitsstaatsgewalt auf Bund un Länder ZUIM
eLwa keinen Bestand mehr haben könne Für die Schul- Gegenstand vehabt hätte (UBegr E I1 79)
bestimmungen! sage S1IE 1Ur Aaus, „dafß S1IC; sofern SIe beim Hıer wird die „NOrmatıve raft des Faktischen m1-
Inkrafttreten des Grundgesetzes noch valten, raft braucht Es 1ST I  9 Wenn INa  - Sagt S1IC als rund-
bleiben (UBegr 50) S1e hätte also en deklarato- lage für Rechtsaktionen nach Umwälzung angenOmM-
rischen (erläuternden) Charakter, „Ohne den nunmehr Inen werden, un anderes, diese Rechtsaktion
ständıgen Gesetzgeber das heißt die Länder] der brauche eshalb keine bestehenden Verträge berück-
Änderung dieses Rechts hindern (UBegr EI 59 sichtigen Die „NOrMaAatıVe raft des Faktischen annn
Auch Aaus der Stellung der Nachbarschaft der Art 123 nıcht verstanden werden, da{fß S1IE dazu ermächtigt auch
Abs 124 und 125 gehe hervor, dafß S1C „MNUr das über Vertragsverpflichtungen hinwegzugehen Dann
Fortgelten des den Verträgen entsprechenden Rechts — würde wirklich SS Unrechtslage Rechtslage
ordnet und nıcht arüber hinaus die Änderung des Ver- werden
tragsrechts verbietet oder beschränkt“ egr Za Ebenso bedenklich diesen Ausführungen 1ST aber die

531.) Vorstellung, die in  z} A4aUus iıhnen ableiten könnte, als ob
Diese Darlegungen stehen ı ausgesprochenem Widerspruch die Bundesrepublik Deutschland Aaus dem Wıillen der Lan-

der isher j der Literatur allgemein anerkannten der geschaffen worden und das Grundgesetz 1nNe Art
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„Gfundrechte“ aufgeführt ist, erklärt, seiıne BedeutungBündnisveirtrag zwischen ihnen sel. Nur dann könnte
nämlich eın möglicher Widerstand der Länder, den in  - gehe „Uüber die eines Grundrechtes hinaus“ (UBegr IL, I
hätte vermeiden mussen, ıhr VWılle, ZUuUr Auslegung 70) Er enthalte „die verfassungsrechtlichen Beschrän-
des Grundgesetzes herangezogen werden. I)as Grundgesetz kungen des Landesgesetzgebers jedenfalls hinsichtlich der
ISt aber vielmehr ıne ursprünglıiche Rechtsschöpfung des$ bekenntnismäßigen Gestaltung des Schulwesens voll-
einen deutschen Volkes, das über den Zusammenbruch ständıg“ und aut diesem Gebiet das „Maxımum der
se1ner staatlıchen Organisatıon hinaus Bestand ehielt Schranken“, die den Ländern in der Sıtuation be] Inkraft-

LLGLEN des Grundgesetzes „politisch und rechtlich ZUZC-un das sıch „kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt“
1in der Bundesrepublik ıne NeuUeE Staatsorganisation schuf mMutfeTtT werden konnten“ egr IL, Z 72)
(Präambel Z GG) Wenn iNan daran rüttelt, CEI- Damıt wird also abgelehnt, daß Art 123 Abs ine weıter-
schüttert INa  3 auch das Prinzıp der Identität und Kon- gehende ıinnerstaatlıche Bindung der Länder, als s1e Art
tinuıltÄät 7zwıschen dem Deutschen eıch un der Bundes- ausspricht, wenı1gstens sofern un solange das Reıichs-
republik, das ıne der wesentlichen und sowohl 1m Inland konkordat gültig S enthalten könne. Art wird also ıne
w1e ım Ausland allgemein anerkannten Grundlagen all ausgesprochene Vorrangstellung VOr Art 123 Abs e1n-
unNnserer Rechtsverhältnisse 1st Man annn daraus 1Ur fol- geraumt. ber die Berechtigung solcher Rangunterschei-
SCErN, da{ß in der Zgit VO  $ 1945 bıs 1949, solange die NEeEUEC dung 7zwiıschen we1l Bestimmungen des Grundgesetzes,
Staatsorganısatiıon noch nıcht bestand, die Länder Ireu- VOTL allem über die Frage, ob Art L3 Abs Als Spezial-
händer des Reiches auch hinsichtlich seiner regelung dem allgemeinen Grundsatz nıcht 024 vorgehe,
völkerrechtlichen Verpflichtungen. Es 1St schlecht eInNZzU- werden sıch die Verfassungsrechtler sicherlich unterhalten
sehen, Ww1eso Aaus einer Verletzung dieser treuhänderischen mussen. Liegt hier nıcht eine Willkür der Auffassung vor?
Pflicht durch einzelne Länder VOT 1949 die Berechtigung Ferner wird hier der Neuordnung der Kompetenz vertel-
auch für andere Länder dem Grundgesetz abgeleitet lung zwıschen Bund und Ländern bei der Umwandlung
werden kann, die völkerrechtlichen Verpflichtungen des Ge- e1nes Einheitsstaates ın einen Bundesstaat ine Bedeutung
sa  es nıcht beachten, und W1€e INa  - aus der frühe- gegeben, dıie sie nach allgemeiner Meınung völkerrechtlich
Ien Rechtsverletzung dieser Länder die Bestimmung des nıcht haben kann. Nach dieser Meınung andern nämlich
Art 123 Abs interpretieren kann, die doch nach all- innerstaatliche Neuordnungen selbst revolutionären
gemeıner Meınung und auch nach der Absıcht des Gesetz- Charakters w1e Z die Umwandlung eines FEinheıits-
gebers gerade die Erfüllung dieser völkerrechtlichen Taates 1N einen Bundesstaat nıchts der Verbindlich-
Pflichten des Deutschen Reıiches sicherstellen wollte. keit der VO  $ ıhm abgeschlossenen völkerrechtlichen Ver-

trage, W1e dies auch der internationalen Praxıs bei
Die Kulturhoheit der Länder un das Reichskonkordat den recht häufgen Umwälzungen in südamerikanıiıschen

Das Gericht führte hinsichtlich des Art 123 Abs weıter Staaten durchaus entspricht.
Ja; nach der 1n der einschlägigen Literatur häufig z7ıitlertennoch AauUsS, die Annahme, durch ıh solle der Landesgesetz-

geber verfassungsrechtlich Vertragsrecht gebunden se1IN, Formulierung VO  } Friedrich Klein („Die mittelbare Hat-
stehe „1mM Widerspruch ZUuUr sonstigen Gestaltung des tung 1mM Völkerrecht“, 1941, 189 entspricht „e1N-

helliger wissenschaftlicher Meınung, offiziell geäiußerterVerhältnisses VO  } Bund un Ländern durch das Grund-
gesetZ . Das Grundgesetz gyarantıere den Ländern die Staatenüberzeugung und feststehender StaatenpraxI1s“,
Freiheit für alle Gegenstände ihrer ausschließlichen (Se- da{ß ein Bundesstaat die völkerrechtliche Pflicht habe, „SICh

die entsprechenden landesrechtlichen Machtmiuittel VEOEI-setzgebung, und diese Freiheit würde doch erheblich ein-
schaffen, alle der Erfüllung der übernommenen Pflich-geschränkt, wenn s1e für Gegenstände, für die vertragliche

Regelungen bestehen, nıcht gelten solle (UBegr. 1, 2 ten landesrechtlich entgegenstehenden Schranken bese1it1-
CI können“. Man kannn siıch aber auch auf das 1n Art56) IBETN treffe besonders die Schulbestimmungen des

Abs nıedergelegte Rechtsstaatprinzip berufen,Reichskonkordats, die doch einen erheblichen Einbruch 1n
ıhre Kulturhoheit bedeuten würden. Im föderalistischen auf das die Länderverfassungen verpflichtet werden und
Autfbau der Bundesrepubliık bilde aber die Kulturhoheıit, dessen Einhaltung der Bund gewährleisten hat sicher

gehört doch die Beachtung und der innerstaatliche oll-„besonders aber die Hoheit auf dem Gebiete des Schul-
WESCNS, das Kernstück der Eigenstaatlichkeit der-Länder“ ZUS verbindlicher internationaler Vertrage den Wesenj:-
(UBegr. 1, Z 57) Da die Fortgeltung auch VO  a lichen Elementen eines Rechtsstaates.

Zuletzt wırd IiNall aber der Feststellung, dafß die Kul-transtormıertem Vertragsrecht durch den Art 123 VO  —$

seiner Widerspruchsfreiheit mıiıt dem Grundgesetz 1abhän- turhoheit der Länder, „besonders aber die Hoheit auf
Z1g gemacht, das Vertragsrecht also dem Grundgesetz dem Gebiet des Schulwesens“, das „Kernstück“ ihrer FEi-

genstaatlichkeit sel, un der Beschreibung dieser Kultur-untergeordnet sel, müßten dessen Vorschriften über die
Kompetenzverteilung 7wischen dem Bund un den Län- hoheit Kritik üben können. Ist nıcht e die Poli:ze1i-
dern für die Frage, ob die Länder dem Bunde hinsichtlich gewalt mIi1t ihrer Möglichkeıit, darüber entscheiden, W as

des Inhaltes der Vertrage verpdflichtet seren, beachtet WEOeI- der öffentlichen Sicherheit un: Ordnung entspricht, vVvon
den Damıt komme iINan aber einer Verneinung dieser weıt größerer Bedeutung für die Staatliıchkeit der Länder
rage (UBegr 1, 2 58) als die Entscheidung über die Bekenntnisschule (besonders
Das Gericht führt annn weiıter aus, daß die Kulturhoheit WEeNnNn ia  l eLtwa den Konflikt zwischen dem eich und

Preußen 1932 denkt)? Und lıegt nıcht den Ausführungender Länder tür den Bereich der bekenntnismäßigen (Ge-
staltung des Schulwesens NUur durch die Bestimmungen des des Gerichts 1ne Vorstellung VO  — der Souveränıiıtät der
Art 1im Zusammenhang miıt dem Art 141 („Bremer Länder zugrunde, die dem bundesstaatlichen VWesen der
Klausel“) begrenzt werde egr. IL, 68) Dabei ällt Bundesrepublik nıcht entspricht? Denn 1n ıhr haben die
auf, da{fß 1m Widerspruch der systematischen Stellung Länder 1Ur 1e] Eigenstaatlichkeit, als das Grundgesetz
des Art 7i der Ja ausdrt'_icklich der Überschrift ihnen gewährt. Kann iNan dem Verfassungsgeber wirklıch
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unterstellen, habe ihnen mehr Eıgenstaatlichkeit geben den Charakter einer solchen allgemeinen Regel des Völ-
wollen, als sıch miıt der Erfüllung der völkerrechtlichen kerrechts hat und bei der Auslegung des GrundgesetzesPflichten der Bundesrepublik vereinbaren aßt oder berücksichtigt werden müßlte. Tut INla  ; das nıcht, so unter-vielmehr, nach einem der Gedankengänge des Gerichts, stellt INa  e} dem Vertassunggeber, da{fß sich über iıne
die Auslegung des Grundgesetzes darauf stutzen, habe allgemeine Regel des Völkerrechts hinweggesetzt habedas 1n der gegebenen Sıtuation, iıhrer Rechtswidrig- Im allgemeinen ann INa  —_ das unbehagliche Gefühl nıcht
keit, Liun mussen ” unterdrücken, da{fß auch be] diesen Ausführungen des
Und weıter MU: INa  z} fragen, ob der ın rage stehende Gerichts wıederum ZeEWISSE etatıistische Züge Z Vor-
Art des Reichskonkordats den Ermessensspielraum schein kommen.
des Landesgesetzgebers hinsichtlich der Gestaltung des
Schulwesens wırklich beschneidet, daß VO  —> seiner rel- WaAas hann der Sınnn des Urteils sein®
heıit nıcht mehr gesprochen werden kann. Er tordert Ja Zum Schluß mu{fß INan sich doch noch einmal fragen, W 45NUr, daß auch dem Wıillen der Eltern nach katholischen denn der Sınn dieses Urteils semin könnte un 1n welcheSchulen entsprochen werden soll, und aßt den Ländern
frei, welche Schulen s1e außerdem einrichten wollen Die Rıchtung die Politiker ohl führen beabsichtigt. Es

ann Ja bestimmt nıcht sein Sınn se1n, dafß 1U denweltanschauliche Gestaltung 1St Ja 1Ur eınes der Probleme Bund MmMIt seinen völkerrechtlich gültıgen Pflichten 1ndes Schulwesens. Die anderen: Lehrziele, Lehrmethode, der Luft hängenläßt und den Heıligen Stuhl damıiıt VCI-Lehrpläne, Lehrbücher, 1n denen die Gestaltung nıcht g.. tröstet, habe WAar ine gültige Abmachung mıit derbunden ISt, dürten daneben ın iıhrer Bedeutung nıcht M1- Bundesrepublik, S1e könne aber leider 1n der geltendennımalisiert werden. Sıe bieten jedenfalls genügend Raum,
die Landeseigentümlichkeiten berücksichtigen. Verfassungsordnung nıcht ertüullt werden. Die Kommen-

Tare der eutschen Linkspresse gyehen, W16€e Protessor VOINDie Verfügung der Länder über das Schulwesen iSst: schließ- der Heydte a.a teststellt, 1n diese Rıchtung: das fürlıch keine absolute W1€e 1n inem totalıtiären Staat. Eben- die Bundesrepublik völkerrechtlich verbindliche Konkor-sSOWen12 W1€E der Art des Reıichskonkordats eın STLAar-
rCcS, den Volkswillen vergewaltigendes Schulsystem chaflt,

dat könne in seinen Schulartikeln SCn der besonderen
staatsrechtlichen Struktur nıcht erfüllt werden und dieseda Ja gerade auf den Wıllen der Eltern abhebt, darf der se1 deshalb un 1NsOweit SsCh Unmöglichkeit derStaat keıin monolıthisches, dem Wıllen gewiıchtiger Teıle

seiner Bevölkerung nıcht entsprechendes Schulwesen schaf- Leistung auch völkerrechtlich VO  ; iıhrer Verpflichtung AaUus
diesem Vertrag befreit.fen Schließlich 1St diıe Gesinnung des Volkes die Quelle Nun weısen aber Stellen AUS dem etzten Teıl I V) derdes kulturellen Eıgenlebens, und ein Schulsystem, das — Urteilsbegründung eindeutig daraut hın, da{fß das nıcht dıeweıt W1€e möglıch auf ıhr aufbaut, dürfte ohl auch der

kulturellen Eıgenart der Länder besten gerecht WeEeTI-
Meınung des Gerichts ISt Es legt cehr grofßen Wert darauf,
festzustellen, dafß N1Ur darüber entscheiden habe, obden Denn der Wılle und die Gesinnung der Eltern sind die Länder iıne verfassungsrechtliche Pflicht dem Bundeursprünglichere Gestaltungskräfte der Schule als der Staat

und mussen autf jeden Fall den VO  > ıhm vollzogenen (5@- gegenüber haben, dessen völkerrechtliche Verpflichtungen
staltungsvorgang bestimmen. Das leugnen, Wware ein erfüllen oder, WwW1e spater heißt, ob „die Länder

nunmehr als Glieder des Ganzen dem Ganzen gegenübercsehr bedauerlicher Rückfall 1n eın etatıstisches Denken, nach Vertfassungsrecht verpflichtet sejlen“ egr I Zdas WIr doch weıtgehend überwunden haben hofftten
Dıie Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes über 841.) Es x1bt, nach dem Gerıicht, We1l Möglichkeiten
das VWesen und den Inhalt der Kulturhoheit der Länder für einen ZAUE Bundesstaat umgewandelten Einheıtsstaat,

hinsichtlich der Erfüllung seiner vertragsrechtlichen Pflich-haben ınen sehr fatalen etatıstischen Beigeschmack, un: ten verfahren: kann seine Gliıeder entweder se1nedas sollte siıcherlich der Hauptpunkt se1n, dem ıhnen
eutlich wıdersprochen werden mufß eıgenen Pflichten binden oder annn „ihnen für dıe

Ertüllung dieser Pflichten die entsprechenden acht-
befugnisse überlassen un diejenige Freiheit zugestehen,Die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und die ıhm auch selbst nach Verfassungsrecht zusteht“ egrdas Karlsruher Urteil I Z 85) Beide Lösungen se]jen staatsrechtlich zulässıgNach allgemeiner Meınung 1St das Grundgesetz besonders (was allerdings 1n gewı1ssem Gegensatz der 2397 Z1-

völkerrechtsfreundlich. Das kommt VOTr allem 1m Art 1erten allgemeinen völkerrechtlichen Meınung steht,
Z Ausdruck, der lautet: „Die allgemeinen Regeln

des Völkerrechts siınd Bestandteil des Bundesrechtes. Sıe
habe die Pflicht, sıch die entsprechenden landesrechtlichen
Machtmuittel verschaffen). Der Verfassunggeber habe

gehen den Gesetzen VOT und ErZeuUSCNH Rechte und Pflich- sıch für die Zzweıte Möglichkeit entschieden: habe „dar-
ten unmıiıttelbar für die Bewohner des Bundesgebiets.“ Das auf verzichtet, dem Bund die Befugnis zuzugestehen, 1n
Gericht hatte also prüfen, ob se1ine Erkenntnis mıt dıe- die Wiıllensbildung der Länder bei der Erfüllung dieser
e  = Bestimmungen vereinbar sel. Es erklärt dazu, L1Ur die Aufgabe kraft Verfassungsrecht einzugreifen“, vielmehr
„allgemeinen Regeln des Völkerrechts hätten den Charak- 5 den Ländern überlassen, 1n eigener Verantwortung
er innerstaatlichen Rechts“ un: gingen ıhm 1aber „NıcCht und freier Entscheidung darüber efinden, Ww1€e S$1e in
dem Verfassungsrecht“ VAOYT:: „Besondere vertragliche Anbetracht der völkerrechtlichen Bindung der Bundes-
Vereinbarungen, auch wenn sS1e objektives Recht SELTZCN, republik Deutschland das Reichskonkordat iıhr Schul-
genießen diese Vorrangstellung nıcht“ also auch nıcht recht gestalten wollten“ egr 1 Z 86) Damıt
dıe einschlägigen Konkordatsbestimmungen egr I aber habe das Grundrecht sich „Nicht LWa VO  3 den Schul-
I 82 bestimmungen des Reıichskonkordats losgesagt“hne niäher aut diese These einzugehen, wırd INa  w} dazu Dabe!] mu{(ß die „Ireie Entscheidung“ mıt der „eigenen
aber doch ohl n müussen, daß ZAT mıindesten der Verantwortung“ zusammengesehen werden, die s1e nıcht

einer absoluten Freiheit macht, denn annn inner-Satz „Dacta SUNT sewanda“ (Verträge sınd einzuhalten)
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staatlıch Ja nıcht gleichgültig sel, ob eın Land sıch eintach Konkordat, einschließlich der Schulbestimmungen, die
VOINl einer völkerrechtlichen Pflıcht des Bundes lossagt. Bundesrepublıik, Bund und Länder, völkerrechtlich

bindet und da{fß die Länder ausdrücklich darauf hingewl1e-Nach Art 28 Abs gilt Ja tür die Länder das Prinzıp
der Rechtsstaatlichkeit, und nach dessen Abs 1ISt der secnmn werden, da{ß S1e ihr Schulrecht i ho) Anbetracht der
Bund deren Wächter eruten. völkerrechtlichen Bindung der Bundesrepublıik Deutsch-
Gerade diese etzten Ausführungen zeıgen, WwW1€e unklar and das Reichskonkordat“ gestalten mussen. Bund

und Länder mussen deshalb Wege suchen, ihren Verpflich-un: unentschieden der Z zweıte Teil des Urteıils 1St.
Auf jeden Fall aber mu{ß 111ld  — festhalten; da{fß das N: tungen nachzukommen.

Aktuelle Zeitschrittenschau
Theologie reichender siınd dıe

des Soziologen lauteL: Je höher die Schulbildung, relig1ös ZU-
NLWwWOrTe der Be TagtCcH. Im Literaturunterricht TuLJean. Le SauUmMe dans la catechese Datrıstı- sıch dem eindrucksbereiten und einem sittlıchen Werturteil noch ıcht

herangereiften Jugendlichen der Zwiespalt aut zwıschen seinem Glauben
au In La Maiıson-Dieu Nr (1 Trımester 17—34 und der großen Dıichtung seiıner Natıon, ELW der deutschen Klassık. Relatı-
Christus selber hat den 21 Psalm schon durch Zitation autf se1ın Leiden be- V1smus, Resignatıon, Indıfterenz, tötung des Nervs ZUuUr Wahrheitssuche
gCNnH. Dıie erstien cQhristlıchen Gemeinden en Zur Inter retatiıon des bezeichnet Krisinger als dıe el entlichen Gefährdungen des gegenwärtigen
theologischen Gehalts der Apostellehre Zeugnisse u>S dem eran _gezqgen Literaturunterrichts unseren heren Schulen.

Sammlungen solcher 'Texte hergestellt, die Testimon1a, dar-
DPs T7Al Danielou weist dıe Ste len ın Evangelien, beı Paulus,

1mM Hebräerbrief un: ann beı den frühesten Kırchenvätern, VOTr allem WEIDLE, Wladimir. Rußland, Europa, Christenheit. In Wort
Texte Aaus Ds 21 zıtlert oder abgewandelt werden, un Wahrheit Jhg Heft (April 269—273Eusebius, nach, 1n

bezogen auf den Kampf Christ1i m1t den feindlichen Mächten der We Der Vertasser wendet siıch die 1n der westlichen Welrt zunehmende
Unterwelt, bıs Z.U Abstieg 1ın die Hölle, und den daraus hervorgehenden Überzeugung, Rußland se1 tür das ndland völlıg remdes (Lan-Dleg. Der letzte Teıil des Psalms prophezeıt die Bekehrung der Natıonen.

CaStelI, Toynbee, Spengler, Weber). Rußland ist Europa, wıie seine chrıist-
ıche Tradıtıion, se1ıne rache, seine Dıchtung beweisen, auch WeNnnNn es anders

$ Johannes. Kranken- UuN: Totenliturgze ın den als die westlichen Län Sn ist. Seine Zukunft hängt davon ab, ob wieder
Kuropa werden WIL Ww1e Europa 1n Zukunft tür die Welr 1Ur be-Miss:onen. In Liturgisches Jahrbuch Jhg Heft (B957) deuten wird, wennh c5 eın Europa Mi1t Rußland 1St.bis 28

Der Miıssıonar wird immer wiıieder erfahren, dafiß die Christen 1n der 1sSs10n DE und sozıales Lebendurch die Krankenliturgie besonders ansprechbar sınd. Er lte die Sakra-
ıcht LUr 1nweıs autf die Sıcherung des Seelenheiles

spenden, ondern den Patıenten Uun!' dıe Angehörigen lehren, 1n den Sterbe- GECK, Adolph. Arbeitszeitentwicklung UN Seelsorge. In
sakramenten den eiNZ1g richtigen Abschluß uUunNSsSercs sakramentalen Lebens Kölner Pastoralblatt Jhg. Heft (April 1n 1= 114
M1t Christus sehen. Die Totenliturgie, die leider des Priıester-
mangels 1n den Missionen noch wenig entwickelt 1st, hat außerordentliche In diesem Perstien Teıl se1nes Beitrags stellt Geck einıge Grundtatsachen der

VO:  &]missionarısche Bedeutung, da ıhr ımmer auch Heıden teilnehmen wWer Arbeitszeitproblematık heraus, 1e ur die seelsorgerlıche Praxıs
die unauffällig dem christlichen Glauben begegnen. Im Gegensatz den Bedeutung sind. Er zeigt die geschichtlıche Entwicklung des Problems auf,
häufig prunkvollen heidnischen Leichenfeiern, die den Menschen verehren, die mIi1t der sich entwicke den Großindustrie begann und tag iıche
sollte dıe cQhristliche Totentfeier theozentrisch, iıhr Grundton ıcht Trauer, Arbeitszeit auf un: 17 tunden ansteıgen 1e41% un:! dann schon 1m
sondern Hofinung, und Sache der Gemeıinde, ıcht der Familienangehörigen einer Reaktion ührte, die den 8-Stunden-Tag schließlich die
se1n. 40-Stunden-Woche und 1n Amerıka heute die 4-Tage-Woche anstrebt.

Be1i der gegenwärtiıgen Lage Arbeitszeitproblematık weist Geck VOLr

em aut die gleitende Arbeitswoche und die Frauenteilarbeıt hın.SLOYAN, Gerard Catechism an the Word. In The Com-
onweal Bd Nr (8 Marz 586—589 OERES, Walter.K Un Massengesellschaft. In Wort
Der Verfa.sser‚ Protessor der ath. Universität VO'  — Amerika, umreißt die un: Wahrheit Jhg Heft (April 259— 268
Problematik der katechetischen Sprache, die weitgehend VO: theologischen
Begriften efreit sehen MO  ä und deren Norm er nıcht sehr theo Diıese „zeitkriıtischen Interpretationen einem sozıalen Grundbegriftf
gisch-exakter Formulierung als vielmehr 1n der lebendigen Sprache Christı Thomas VO)] Aquıns“ (so der Untertitel des Beitrages) zeıgen einmal, da{ß
und der Propheten vorgebildet sıeht. das W esen des „Standes“ beim Aquıinaten ontologisch 1n Sro Zusammen-

hänge eingebettet, also ıcht Zeit edingt lSt, anderseıts wıe gerade die
Sammelheft VO  - Voraussetzung des Standes, der Re1 LCUM, I1 45 berkommene MaI’Eucharıistie dans le N ouveau Testament,.

Lumiere Vıe Nr. 31 (Februar gebunden 1STt und jeder Exzeß damıt Zur Sünde wird. Gerade 1n letzterem
unterscheidet siıch die moderne kapitalistische Wiırtschaft VO' den vorher-

Die dominıkanısche Zeitschrift vereinigt 1esmal tünt interessante exegetische gehenden Epochen.
Autsätze er d12 Texte des Neuen Testaments, dıe die Eucharistie betreften:
zunächst untersucht Pro Delorme das Verhältnis VO etzten end- LU Z Hans. Die Kırche ın der modernen Gesellschaftl. In
mahl un! jüdıschem Ostermahl nach den ıcht Yanz bereinstimmeden
bıblischen Berichten; Benoıt interpretiert die Berichte 7wel Gewerkschaftliche Monatshefte Jhg Heft (März 1957
rundlehren dem Zusammenhang zwıschen endmahl und Kreuzesoptfer 145—151
und dem Realismus des Sakraments. ıne sch!  one  Z Studie widmet Dupont OSB
der Geschichte der nger VO' Emmaus. Boismard analysıert die ıne Kritik des Buches VO: Heinz-Dietrich Wendland: „Die Kırche 1n der
"Texte bei Pau uS, Mollat 5 J das Kap. be1 Johannes. Mehrere der modernen Gesellschaft“ (Hamburg utz stellt einerseıts die Annähe-

rung der modernen evangelıschen Sozialtheologie Begrifte des jungenUntersuchungen zeıgen, w ı45 die Bibelforschung und Exegese durch die Funde
der Manuskriı VOU'! Roten Meer bzw die Kenntn1s der Sekte VO:  3 Qumrän Marx heraus, anderseits zeigt C} a $ die nNeUeE umfassendere Freiheits-

vorstellung beı Wendland die Vorwürtfe VO: Marx C C dıe Kırche hın-
ın bezug Detaıils des materiellen und spirituellen jüdischen allıg macht. .utz 11 ıcht den Vorstoß der 1r iın 1E moderne Massen-
Lebens ZUuUr elit Christı haben gesellschaft allein „sozlalem Hıltedienst“ sehen; damıt begreife s1e

1ese iıcht. Dıe Kırche habe NLÜWOTTIE: autf die „alten F ragen nach Bıbel
Kultur und Bekenntnis“.

Kar l August. Am nde der Nationallıteraturen® In
MITSCHERLICH, Alexander. Meditationen einer Lebens-Wort un Wahrheıt Jhg Heft (April TE
lehre der modernen Massen. In Merkur Jhg 11 He (Marz

lıterarıschen Phänomen derHorst geht In Beispiel der Sozialutopie
tortschreitenden Internationalisierung Gebiet der Romanlıteratur Z K
nach. Dıe Situation 1ın 61 modernen Romanutopie bezeichnet IN 1L Der Heidelberger Ordinarıus we1ilist 1er and zahlreicher wissenschaft-
„Alptraum der Technik“, h., die Wirklichkeıit, ın der WwWIr leben, 1St er Arbeıten auf einen doppelten Aspekt der modernen Massengesellschaft
utopisch geworden, daß der einzelne L1UI noch seıinen persönlıchen Standort hın der einzelne tühlt sıch vereinsamt durch „die namenlosen Groß-
als Realıiıtät retiten Gegenstand der modernen Utopie ist die

einzelnen ural-
mächte“ Geiger) und die Massen 1n UuNSCICI Umgebung sınd keine

totale Rationalısierung, die 1L1LUTX VO: der Freiheıit des
1m Mechanısmus tormten Massen“, wıe der moderne kooperatıve Arbeitsstil eutlıch

brochen wird. Diese Freiheitsäußerung 1St edoch auch Dıiıe Massenfrage scheıint jenem Gesichtswınkel NUr eıne optısche Täu-
gefangen und tragt rationale Züge. Aber nıJ' der oberflächlıche utopische schung se1n, die des Beobachters, „der Mi1t einem besonderen Blicksystem
Roman scha dıe Verbindung 7wiıischen den verschıiedenen Lıteraturen, eıne Ordnung betrachtet, die ıcht die seine 1St Köniıg)
ondern as, W a5s5 Horst die dichterischen „Unverbindlic:hkeiten“ ın dıesen
Romanen PANNONICU Was ın Ungarn geschah In Wort und Wahr-

heit Jhg. Heft (Aprıl 245— 258KRISINGER, stef. Glaubensgefahr auf öhberen Schulen.
In Kölner Pastoralblatt Jhg Heft (April Eın Rechenschaftsbericht ber die Wirklichkeit der ungarischen Revolution
Krisın le 1n diesem Teıl se1nes Beıitrags die Glaubensgefährdung 1 ver angenen Herbst und ıhre Hintergründe, argestellt 1n mehreren
.der -ler herer Schulen durch den Literaturunterricht dar. Das Urteıil usführ iıchen Briefzeugnissen. Zu Worte kommen dıe Dıchter, die ehemals
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